
Der Rat der Stadt Sankt Augustin fasste ohne Aussprache folgende Beschlüsse: 
 
1. Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt, die während der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden nach den §§ 3 Abs.1 und 4 Abs.1 
BauGB zum Bebauungsplanverfahren Nr. 408/1 N „Gewerbegebiet Menden-Süd“ 
eingegangenen Stellungnahmen nach eingehender Prüfung entsprechend den 
Verfahrensvorschlägen der Verwaltung zu den einzelnen Punkten in der Planung zu 
berücksichtigen bzw. nicht zu berücksichtigen. 

 
einstimmig 
Jastimmen 39, Neinstimmen 0, Enthaltungen 5 (Bündnis 90/Die Grünen) 
 
 
 
2. Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt, den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 

408/1 N „Gewerbegebiet Menden-Süd“ in der Fassung vom 08.01.2019 für das 
Gebiet in der Gemarkung Niedermenden, Flur 1 und Flur 2, Gemarkung Meindorf, 
Flur 1, südlich der Meindorfer Straße, westlich der Parzellen 3369 und 287, nördlich 
der Grube DEUTAG, östlich der S 13 Trasse, einschließlich der Flächen südlich der 
Parzelle 404 und westlich des Fasanenweges, mit den textlichen Festsetzungen, der 
Begründung einschließlich des Umweltberichtes sowie weiterer relevanter Gutachten 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen und die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu 
beteiligen. 

 
Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches sind dem Geltungsbereichsplan in 
Anlage 1 vom 03.05.2012 zu entnehmen.  
 

einstimmig 
Jastimmen 39, Neinstimmen 0, Enthaltungen 5 (Bündnis 90/Die Grünen) 

 


